
Die Weinabteilung im Untergeschoss
bei Galeria Kaufhof in der Kölner
Innenstadt ist gut sortiert. Flaschen

aus allen Anbauregionen der Welt kann
man hier bestaunen. Die Regale sind mit
den Flaggen der Länder gekennzeichnet,
an einem Fach prangt ein blauer
Davidstern auf weißem Grund.

Auf den ersten Blick könnte
man denken, es handle sich um
Weine aus dem Staat Israel. „Wine
of Israel“ steht auch auf den
 Flaschen. Es braucht schon eine
gehörige Portion geografischen
und historischen Sachverstand,
um die wahre Herkunft heraus -
zufinden. „Produziert und abge-
füllt von der Golanhöhen-Kelle-
rei“ steht auf dem Etikett  eines
Gamla Cabernet Sauvignon 2008
für 14,99 Euro, die Ortsangabe lau-
tet „12900 Katzrin, Israel“.

Doch wo Israel draufsteht, ist
nicht Israel drin. Katzrin ist eine

Siedlung auf den Golanhöhen. Das gut
60 Kilometer lange Felsplateau gehörte
bis 1967 zu Syrien und wurde, genau wie
das palästinensische Westjordanland, im
Sechs tagekrieg von der israelischen Ar-
mee besetzt.

Die Weltgemeinschaft hat Israels Sou-
veränität über diese Gebiete nie aner-
kannt, trotzdem bauten die israelischen
Regierungen dort Kolonien. Heute leben
allein im Westjordanland einschließlich
Ost-Jerusalem rund 650000 israelische
Siedler. Nach der Genfer Konvention ist
es verboten, in besetzten Gebieten Sied-
lungen zu errichten.

Doch wie wenig man sich in der Jeru-
salemer Regierungszentrale um das Völ-
kerrecht schert, hat jüngst noch einmal
Premierminister Benjamin Netanjahu be-
stätigt. „Die Tage, als Planierraupen Sied-
lungen dem Boden gleichmachten, sind
vorbei“, sagte er der Zeitung „Maariv“.

Auch wenn der Hardliner nach den
jüngsten Parlamentswahlen wohl eine Ko-

alition mit den liberalen Parteien
der Mitte eingehen wird, werden
Siedlervertreter in der neuen Re-
gierung ein gewichtiges Wort mit-
reden. Damit jedoch schwindet in
Berlin, Brüssel oder Washington
die Hoffnung, den Nahost-Frie-
densprozess aus dem Koma erwe-
cken zu können.

In der Europäischen Union rei-
fen daher Pläne, ebenfalls auf
Konfrontation zu gehen. Im Zen-
trum steht die Siedlungspolitik.
Bei ihrer Dezembersitzung be-
schlossen die 27 Außenminister,
„die geltenden Rechtsvorschriften
der EU und bilateralen Vereinba-
rungen, die auf Erzeugnisse aus
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Ende der Geduld
Israelische Siedler kennzeichnen Produkte aus den besetzten 

Gebieten irreführend als Waren aus Israel. 
Die EU will diesen Etikettenschwindel jetzt unterbinden.

Weinernte in einer israelischen Siedlung auf den Golanhöhen: „Galeria Kaufhof wünscht Frieden im Nahen Osten“ 
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den Siedlungen anwendbar sind, konti-
nuierlich, umfassend und wirksam um -
zusetzen“. Im Klartext heißt das: Der
 Verkauf von Waren aus den besetzten
Gebieten soll unterbunden werden; zu-
mindest, solange sie falsch gekennzeich-
net sind.

Sanktionen gegen die Produkte aus den
Siedlungen würden die israelische Wirt-
schaft hart treffen. 220 Millionen Euro
jährlich beträgt der Wert der Siedlerex-
porte nach Europa, die Palästinenser set-
zen gerade einmal 15 Millionen Euro um.

Entsprechend gereizt reagiert Israel auf
die Brüsseler Pläne. Es gebe überall auf
der Welt Gebietsstreitigkeiten, heißt es
in einer Antwort der israelischen Bot-
schaft in Berlin. „Wenn eine solche Rege-
lung ausschließlich Israel herausgreift,
handelt es sich um eine ungerechte und
diskriminierende Maßnahme.“

Doch davon lässt man sich in Brüssel
nicht abschrecken. Im Auswärtigen Dienst
der EU durchforsteten Beamte jüngst das
gesamte Gesetzeswerk der EU, um heraus-
zufinden, welche Richtlinien und Verord-
nungen gegen die Siedlerprodukte ange-
wendet werden können. Die Liste liegt
dem SPIEGEL vor, und sie zeigt: Vor allem
bei Lebensmitteln gibt es Sanktionsmög-
lichkeiten.

Der Verkauf von Wein beispielsweise
ist in einem EU-Gesetz geregelt, der Ver-
ordnung 1234/2007. Zu den obligatori-
schen Angaben gehört demnach die Her-
kunft. Doch in der Praxis wird gegen die-
ses Gesetz ständig verstoßen. Den Rot-
wein von den Golanhöhen für Galeria
Kaufhof importiert in Deutschland die
Champagner und Wein Distributionsge-
sellschaft mbH & Co. KG in Schleswig-
Holstein. 

Zuständig für die Überwachung der
Kennzeichnungspflicht von Weinen sind
laut Verordnung „die zuständigen Behör-
den der Mitgliedstaaten“. Sie „treffen
Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass
ein nicht gemäß diesem Kapitel gekenn-
zeichnetes Erzeugnis … nicht auf den
Markt gelangt bzw. aus dem Markt ge-
nommen wird“. Das für den Import des
Golan-Rotweins von Galeria Kaufhof zu-
ständige schleswig-holsteinische Land-
wirtschaftsministerium sieht allerdings
keinen Grund, etwas zu tun. Die Her-
kunftsangabe werde vom israelischen
Handelsministerium in einem Dokument
bestätigt, damit liege keine Irreführung
vor, teilte eine Sprecherin mit. 

Auch bei Obst und Gemüse verlassen
sich die EU-Staaten auf die Angaben der
israelischen Exporteure. Es ist schwer zu
überprüfen, wo genau eine Orange oder
eine Olive geerntet wurde. Die EU-Be-
amten haben vor allem Datteln im Visier,
die von israelischen Siedlern im besetzten
Jordantal angebaut werden.

Umstritten sind auch die Produkte des
israelischen Kosmetikunternehmens Aha-

va. Es stellt Cremes und Duschgels aus
den Mineralien des Toten Meers her. Auf
den Packungen steht: „Dead Sea Labora-
tories. Israel“. In Wahrheit befindet sich
die Produktion am Rand des Toten Meers
im besetzten Westjordanland.

Die Firma weigert sich, auf detaillierte
rechtliche Fragen zu antworten. „Ahava
arbeitet mit den deutschen Behörden,
der Europäischen Kommission und im
Einklang mit dem Gesetz“, lässt das Un-
ternehmen lapidar ausrichten. Doch die
Gelassenheit ist nur gespielt. Ahava
 informierte sofort die israelische Bot-
schaft in Berlin über die Recherchen des
 SPIEGEL.

Weil der Importeur der Ahava-Produkte
in Wiesbaden seinen Sitz hat, ist die
 hessische Landeshauptstadt für die Kon-
trolle zuständig. Da die Firma ihren Haupt-
sitz offiziell innerhalb der anerkannten
Grenzen des Staates Israels habe, „ist kei-
ne Irreführung erkennbar“, schreibt das
städtische Verbraucherschutzdezernat.

In der EU-Zentrale sieht man das an-
ders. Wenn ein Gewerbetreibender „we-

sentliche Informationen auf zweideutige
Weise bereitstellt“, gilt das laut der  EU-
Richtlinie 2005/29 über unlautere Ge-
schäftspraktiken als „irreführende Un -
terlassung“. Die Brüsseler Beamten sind
zu dem Schluss gekommen, dass die
Kontrolleure vieler Mitgliedstaaten bei
den Siedlerprodukten ein Auge zudrü-
cken.

Eine Umfrage des SPIEGEL unter allen
27 nationalen Regierungen bestätigt die-
sen Verdacht. Schon die einfache Frage,
ob Produkte aus Siedlungen im West -
jordanland oder den Golanhöhen „aus
 Israel kommen“, bewerten die Hauptstäd-
te höchst unterschiedlich. Großbritannien,
Irland, Finnland, Schweden, Estland, die
Niederlande, Österreich, Spanien und

 Zypern beantworteten die Frage mit ei-
nem klaren Nein. Diese Länder halten
Etiketten mit der Aufschrift „Produkt aus
Israel“ oder „made in Israel“ für irrefüh-
rend. So schreibt etwa das britische Agrar-
ministerium: „Waren, die in das Vereinig-
te  Königreich aus israelischen Siedlungen
importiert werden, können gesetzlich
nicht als Produkte aus Israel bezeichnet
werden.“

Andere Mitgliedstaaten sind verunsi-
chert. In Deutschland will man alles ver-
meiden, was Assoziationen an die Nazi-
Kampagne „Kauft nicht bei  Juden“
weckt. Von der EU-Kommission erwartet
die Bundesregierung daher „Orientie-
rungshilfe bei der Auslegung des EU-
Rechts in Bezug auf eine rechtskonforme
und korrekte Kennzeichnung“.

Viele EU-Länder sehen überhaupt
kein Problem mit der Kennzeichnung.
Sie stellen sich auf den Standpunkt, dass
der Verkauf legal sei, sobald der Import
von den Zollbehörden genehmigt wurde.
Die Zollbeamten prüfen aber lediglich,
ob die Produkte unter das EU-Israel-

 As soziierungsabkommen fallen und die
 Importeure keine Einfuhrzölle zahlen
müssen. Für die korrekte Beschriftung
im Handel ist der Zoll nicht zuständig.

Auch die Galeria Kaufhof GmbH sieht
keinen Handlungsbedarf. Allein die Lie-
feranten seien für die ordnungsgemäße
Kennzeichnung verantwortlich, erklärte
das Unternehmen. Die Antwort sprach
es mit der israelischen Botschaft in Berlin
ab. „Die Lieferanten und die Botschaft
konnten uns glaubhaft versichern, dass
ihr Handeln legal ist“, schreibt der Fir-
mensprecher.

Im Übrigen, fügt er hinzu, „wünscht
sich Galeria Kaufhof wie die Mehrheit
der Menschen Frieden im Nahen Osten“.

CHRISTOPH SCHULT

Deutschland
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Kosmetikproduktionsstätte im Westjordanland: „Wo Israel draufsteht, ist nicht Israel drin“ 


